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BEKANNTMACHUNGEN DER LANDESBEHÖRDEN

Richtlinie des Ministeriums für Wirtschaft, 
Arbeit, Energie und Klimaschutz 

zur Förderung von kleinen und mittleren 
Unternehmen im Landkreis Uckermark 

in der EU-Förderperiode 2021-2027 
(JTF-Unternehmensförderung Uckermark)

Vom 20. März 2025

1	 Zuwendungszweck, Rechtsgrundlagen

1.1	 Das Land Brandenburg gewährt nach Maßgabe die-
ser Förderrichtlinie, der §§  23 und 44 der Landes-
haushaltsordnung (LHO) und der dazu ergangenen 
Verwaltungsvorschriften (VV) sowie des Multifonds- 
Programms des Landes Brandenburg für den Euro-
päischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 
und den Just Transition Fund (JTF) in der Förder-
periode 2021-2027, einschließlich

-	 der Verordnung (EU) 2021/1056 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 24.  Juni 
2021 zur Einrichtung des Fonds für einen ge-
rechten Übergang (ABl. L 231 vom 30.6.2021, 
S. 1) (Just Transition Fund [JTF], im Folgenden 
JTF-Verordnung);

-	 der Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 
mit gemeinsamen Bestimmungen für den Euro-
päischen Fonds für regionale Entwicklung, den 
Europäischen Sozialfonds Plus, den Kohäsions-
fonds, den Fonds für einen gerechten Übergang 
und den Europäischen Meeres-, Fischerei- und 
Aquakulturfonds sowie mit Haushaltsvorschriften 
für diese Fonds und für den Asyl-, Migrations- 
und Integrationsfonds, den Fonds für die innere 
Sicherheit und das Instrument für finanzielle Hilfe 
im Bereich Grenzverwaltung und Visumpolitik 
(ABl. L 231 vom 30.6.2021, S. 159)

in den jeweils geltenden Fassungen, Zuwendungen 
zur Förderung von kleinen und mittleren Unter-
nehmen (KMU) der gewerblichen Wirtschaft im 
Landkreis Uckermark (UM).

1.2	 Auf die Gewährung der Zuwendung besteht kein 
Rechtsanspruch. Vielmehr entscheidet die Bewilli- 
gungsbehörde auf Grund ihres pflichtgemäßen Er-
messens im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel.

1.3	 Die nach dieser Richtlinie gewährten Förderungen 
stellen

Beihilfen im Sinne von Artikel 107 Absatz 1 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV), die nach Artikel 14 und 18 der All-

gemeinen Gruppenfreistellungsverordnung (EU)  
Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014 
(ABl. L 187 vom 26.6.2014, S. 1, im Folgenden 
AGVO) in der jeweils geltenden Fassung mit dem 
Binnenmarkt vereinbar und von der Anmelde-
pflicht gemäß Artikel  108 Absatz  3 AEUV frei-
gestellt sind,

oder

De-minimis-Beihilfen nach der Verordnung (EU) 
Nr. 2023/2831 der Kommission vom 13. Dezem-
ber 2023 über die Anwendung der Artikel 107 und 
108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Euro-
päischen Union auf De-minimis-Beihilfen (ABl. L, 
2023/2831, 15.12.2023) (im Folgenden De-mini-
mis-Verordnung) in der jeweils geltenden Fassung

dar.

1.4	 Ziel der Förderung ist es, einen Anreiz für Investi- 
tionen von Unternehmen zu schaffen, die zur Bewäl- 
tigung und Abmilderung der mit dem Ausstieg aus der 
fossilen Energiewirtschaft einhergehenden sozialen, 
beschäftigungsspezifischen, wirtschaftlichen und öko-
logischen Herausforderungen und Auswirkungen bei-
tragen.

1.5	 Bei der Förderung von Vorhaben mit Mitteln aus den 
Europäischen Struktur- und Investitionsfonds sind die 
bereichsübergreifenden Grundsätze nach Artikel 9 der 
Verordnung (EU) 2021/1060 zu berücksichtigen.

Demnach sollen insbesondere folgende Aspekte wäh-
rend der gesamten Vorbereitung, Durchführung, Be-
gleitung und Evaluierung der Vorhaben sowie der Be-
richterstattung darüber berücksichtigt und gefördert 
werden:

a)	 die Gleichstellung von Männern und Frauen, die 
durchgängige Berücksichtigung der Geschlechter-
gleichstellung und die Einbeziehung der Geschlech- 
terperspektive,

b)	 die Nichtdiskriminierung aus Gründen des Ge-
schlechts, der ethnischen Herkunft, der Religion 
oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des 
Alters oder der sexuellen Ausrichtung sowie ins-
besondere die Zugänglichkeit für Menschen mit 
Behinderungen sowie

c)	 der Grundsatz einer nachhaltigen Entwicklung, 
die den Zielen der Vereinten Nationen für Nach-
haltige Entwicklung, dem Übereinkommen von 
Paris und dem Grundsatz der „Vermeidung erheb-
licher Beeinträchtigungen“ Rechnung trägt.
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Der Beitrag zur Berücksichtigung/Umsetzung dieser 
Grundsätze ist im Förderantrag kurz darzustellen und 
die erzielten Ergebnisse sind in der Berichterstattung 
zu dokumentieren. Eine Arbeitshilfe in Form eines 
Merkblattes wird den Antragstellenden von der In-
vestitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) zur 
Verfügung gestellt.

1.6	 Mit Blick auf die Verwirklichung des Ziels, bis 2050 
eine klimaneutrale Union zu erreichen, muss gemäß 
Artikel 73 Absatz 2 Buchstabe j der Verordnung (EU) 
2021/1060 die Sicherung der Klimaverträglichkeit 
von Infrastrukturinvestitionen mit einer erwarteten 
Lebensdauer von mindestens fünf Jahren sicher-
gestellt werden. Dazu ist durch die Projektträger im 
Einzelfall, wenn produktive Investitionen gleichzeitig 
Infrastrukturinvestitionen darstellen, gegebenenfalls 
eine Klimaverträglichkeitsprüfung nach einem fest-
gelegten Muster durchzuführen, welches durch die 
ILB bereitgestellt wird. Sofern ausschließlich produk-
tive Investitionen gefördert werden, ist eine Klima-
verträglichkeitsprüfung nicht erforderlich.

1.7	 Begriffsbestimmungen

-	 KMU-Definition

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) im 
Sinne dieser Förderrichtlinie sind Unternehmen, 
die die Voraussetzungen des Anhangs 1 AGVO 
in der jeweils geltenden Fassung erfüllen. Dabei 
werden verbundene Unternehmen und Partner-
unternehmen einbezogen.

KMU sind Unternehmen, die weniger als 250 Per-
sonen beschäftigen und die entweder einen Jahres-
umsatz von höchstens 50 Millionen Euro erzielen 
oder deren Jahresbilanzsumme sich auf höchstens 
43 Millionen Euro beläuft.

Als kleine Unternehmen (KU) werden Unternehmen 
definiert, die weniger als 50 Personen beschäftigen 
und deren Jahresumsatz beziehungsweise Jahres-
bilanz 10 Millionen Euro nicht übersteigen.

-	 Gewerbliche Wirtschaft

Zur gewerblichen Wirtschaft im Sinne dieser 
Richtlinie gehören die Wirtschaftszweige (Klassi-
fikation, Ausgabe 2008 [WZ 2008]) C, E, F, G, I, J, 
M 71.1, sofern gewerblich, N, S 95, S 96.01, S 96.02  
(C: Verarbeitendes Gewerbe; E: Wasserver-
sorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Be-
seitigung von Umweltverschmutzungen; F: Bauge- 
werbe/Bau; G: Handel, Instandhaltung und Re-
paratur von Kraftfahrzeugen; I: Gastgewerbe/Be- 
herbergung und Gastronomie; J: Information und  
Kommunikation; M 71.1: Architektur- und Inge- 
nieurbüros; N: Erbringung von sonstigen wirt- 
schaftlichen Dienstleistungen; S 95: Reparatur von 

Datenverarbeitungsgeräten und Gebrauchsgütern; 
S  96.01: Wäscherei und chemische Reinigung; 
S  96.02: Frisör- und Kosmetiksalons), hierbei 
sind die Ausschlüsse entsprechend Nummer  3.4 
dieser Richtlinie zu beachten.

-	 Kreislaufwirtschaft

Die Kreislaufwirtschaft ist ein Modell der Produk-
tion und des Verbrauchs (Produktionsumstellung 
auf stoffliche/energetische Kreisläufe), bei dem 
bestehende Materialien und Produkte so lange 
wie möglich geteilt, wiederverwendet, repariert, 
aufgearbeitet und recycelt werden. Sie umfasst 
auch dementsprechende Reparaturmöglichkeiten/
Designs. Auf diese Weise wird der Lebenszyklus 
der Produkte verlängert. Dies bedeutet, dass Ab-
fälle auf ein Minimum reduziert werden. Nach-
dem ein Produkt das Ende seiner Lebensdauer 
erreicht hat, verbleiben die Ressourcen und Ma-
terialien so weit wie möglich in der Wirtschaft. 
Sie werden also immer wieder produktiv weiter-
verwendet, um weiterhin Wertschöpfung zu gene-
rieren. Ein Merkblatt wird von der ILB zur Ver-
fügung gestellt.

-	 Produktive Investitionen

Unter produktiven Investitionen sind Investitionen 
in Anlagekapital (materielle Vermögenswerte) oder 
immaterielle Vermögenswerte von Unternehmen 
im Hinblick auf die Produktion von Waren und 
Dienstleistungen zu verstehen, die zu Bruttoanla- 
geinvestitionen beitragen.

-	 Diversifizierung

Diversifizierung der Produktion einer Betriebs-
stätte durch vorher dort nicht hergestellte Pro-
dukte oder vorher dort nicht erbrachte Dienst-
leistungen oder zur grundlegenden Änderung des 
gesamten Prozesses zur Herstellung der Produkte 
oder Erbringung der Dienstleistungen, die von 
der Investition in die Betriebsstätte betroffen sind 
(Artikel 2 Nummer 49 Buchstabe a AGVO).

2	 Fördertatbestände der Richtlinie

Die Richtlinie umfasst die folgenden Fördertatbestände:

2.1	 Produktive Investitionen von KMU
(Artikel 14 AGVO oder De-minimis-Verord-
nung)

2.2	 Transformationsberatung für KMU
(Artikel 18 AGVO oder De-minimis-Verord-
nung)

2.3	 Startgeld Uckermark
(De-minimis-Verordnung)
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2.1	 Produktive Investitionen von KMU

2.1.1	 Gegenstand der Förderung

2.1.1.1	 Gefördert werden produktive Investitionen als Erst-
investitionen1 von KMU

-	 zur Errichtung einer neuen Betriebsstätte,
-	 zum Ausbau der Kapazitäten einer bestehenden 

Betriebsstätte (Erweiterung),
-	 zur Diversifizierung einer Betriebsstätte.

2.1.1.2	 Die Förderung kann nach Artikel 14 AGVO oder nach 
der De-minimis-Verordnung erfolgen.

2.1.1.3	 Förderung nach AGVO

a)	 Vorhaben werden nur gefördert, wenn die zu-
wendungsfähigen Ausgaben des Vorhabens min-
destens 20 000  Euro umfassen. Ausgenommen 
von der Förderung sind Zuwendungen im An-
wendungsbereich des Artikels 1 Absatz  2 bis 5 
AGVO sowie des Artikels 13 AGVO.

b)	 Die Zuwendungsempfangenden müssen bestä- 
tigen, dass sie in den beiden Jahren vor der Be-
antragung der Zuwendung keine Verlagerung im 
Sinne des Artikels 2 Nummer 61a AGVO hin zu 
der Betriebsstätte vorgenommen haben, in der die 
Erstinvestition, für die die Zuwendung beantragt 
wird, getätigt werden soll, und verpflichten sich, 
dies auch in den beiden Jahren nach Abschluss 
der Erstinvestition, für die die Beihilfe beantragt 
wird, nicht zu tun.

c)	 Bei Beihilfen für die Diversifizierung der Pro-
duktion einer bestehenden Betriebsstätte müssen 
die zuwendungsfähigen Ausgaben mindestens 
200  Prozent über dem Buchwert liegen, der in 
dem Geschäftsjahr vor Beginn der Arbeiten für 
die wiederverwendeten Vermögenswerte ver-
bucht wurde.

d)	 Zuwendungsempfangende müssen entweder aus  
eigenen oder aus fremden Mitteln einen Eigen-
beitrag von mindestens 25  Prozent der zuwen- 
dungsfähigen Ausgaben leisten; dieser Eigen- 
beitrag darf keinerlei öffentliche Förderung ent-
halten.

e)	 Eine Erstinvestition der- beziehungsweise des-
selben Zuwendungsempfangenden (auf Unter-
nehmensgruppen-Ebene) in dieselbe oder eine 
ähnliche Tätigkeit in einem Zeitraum von drei 
Jahren ab Beginn der Arbeiten an einer anderen 
durch eine Beihilfe geförderten Investition in der-
selben NUTS-3-Region gilt als Teil einer Einzel-
investition. Wenn es sich bei der betreffenden 
Einzelinvestition um ein großes Investitionsvor-

1	 Siehe Definition „Erstinvestition“ nach Artikel  2 Nummer  49 Buchstabe  a 
AGVO.

haben handelt, darf die insgesamt für die Einzel-
investition gewährte Beihilfe nicht über dem an- 
gepassten Beihilfenhöchstsatz für große Investi- 
tionsvorhaben im Sinne des Artikels 2 Nummer 52 
AGVO2 liegen.

2.1.1.4	 Förderung nach der De-minimis-Verordnung

Vorhaben werden nur gefördert, wenn die zuwen- 
dungsfähigen Ausgaben des Vorhabens mindestens 
10 000 Euro umfassen. Ausgenommen von der Förde-
rung sind Zuwendungen im Anwendungsbereich des 
Artikels 1 Absatz 1 der De-minimis-Verordnung.

2.1.2	 Zuwendungsempfangende

2.1.2.1	 Zuwendungsempfangende sind KMU der gewerb-
lichen Wirtschaft.

2.1.2.2	 Die Zuwendungsempfangenden müssen zum Zeit-
punkt der Bewilligung der Zuwendung und während 
der Dauer des Vorhabens ihren Sitz, mindestens je-
doch eine Betriebsstätte, Zweigniederlassung oder 
Zweigstelle im Landkreis Uckermark haben.

2.1.3	 Zuwendungsvoraussetzungen

2.1.3.1	 Zuwendungen werden gewährt für

a)	 direkt vom Ausstieg aus der fossilen Energiewirt-
schaft betroffene KMU, die dies durch eine be-
legbare Auftragsbeziehung (Rechnung, Vertrag) 
zum Unternehmen PCK Raffinerie GmbH in den 
letzten 24 Monaten vor Antragstellung belegen 
können, oder

b)	 KMU, die einen besonderen Beitrag zur  Aufrecht-
erhaltung des lokalen Entwicklungspotentials und 
Güter-, Dienstleistungsangebotes leisten, oder

c)	 KMU, die produktive Investitionen im Bereich 
der Kreislaufwirtschaft tätigen.

2.1.3.2	 Die KMU müssen ihre produktiven Investitionen im 
Landkreis Uckermark realisieren.

2.1.3.3	 Der schriftliche Antrag mit allen erforderlichen Inhal-
ten, insbesondere gemäß Artikel 6 Absatz 2 AGVO, 
muss vor Beginn der Arbeiten für das Vorhaben ge-
stellt worden sein.

2.1.3.4	 Sofern die Förderung nach der De-minimis-Verord-
nung erfolgt, müssen die Antragstellenden vor Be-
willigung der Zuwendung die „Erklärung über bereits 
erhaltene bzw. beantragte De-minimis-Beihilfen“ bei 
der ILB einreichen, in der die Antragstellenden alle 
anderen ihnen in den letzten drei Jahren gewährten 

2	 Erstinvestition mit beihilfenfähigen Kosten von über 50 Millionen Euro, be-
rechnet auf der Grundlage der zum Tag der Gewährung geltenden Preise und 
Wechselkurse.
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De-minimis-Beihilfen angeben, für die die vorliegende 
oder andere De-minimis-Verordnungen gelten.

2.1.3.5	 Eine gleichzeitige Förderung nach Nummer 2.1 und 
Nummer 2.3 ist ausgeschlossen.

2.1.4	 Art, Umfang und Höhe der Zuwendung

2.1.4.1	 Zuwendungsart:	 Projektförderung

2.1.4.2	 Finanzierungsart:	 Anteilfinanzierung

2.1.4.3	 Form der Zuwendung:	 Zuschuss

2.1.4.4	 Bemessungsgrundlage bei Förderung nach AGVO

Zuwendungsfähig sind Ausgaben für produktive In-
vestitionen in materielle und immaterielle Vermögens-
werte (in Übereinstimmung mit Artikel  14 Absatz  4 
Buchstabe a AGVO in C-Gebieten).

Bei der Förderung von immateriellen Vermögens-
werten müssen entsprechend der jeweiligen An-
wendung die Voraussetzungen des Artikels 14 Ab-
satz 8 AGVO beachtet werden.

2.1.4.5	 Höhe der Zuwendung bei Förderung nach AGVO

a)	 In C-Fördergebieten kann die Förderung bis zu 
einem Höchstsatz von 35 Prozent der zuwendungs-
fähigen Ausgaben erfolgen. In den an Polen an-
grenzenden C-Fördergebieten kann ein Zuschlag 
(Grenzzuschlag) in Höhe von 10 Prozent gewährt 
werden.

b)	 Es ergeben sich nach AGVO und Regionalleit-
linien3 folgende maximale prozentuale Höchst-
fördersätze der zuwendungsfähigen Ausgaben:

Regionalbeihilfe (Artikel 14 AGVO)

UM	 C-Gebiet + Grenzzuschlag:
KU: 45 Prozent; MU: 35 Prozent

Eine Einzelförderung auf Grundlage dieser 
Förderrichtlinie richtet sich für regionale In-
vestitionsbeihilfen nach Artikel 4 Absatz 1 Buch-
stabe a AGVO und beträgt bei einer Investition 
mit zuwendungsfähigen Ausgaben von 110 Mil-
lionen Euro maximal 20,63 Millionen Euro (ver-
gleiche Artikel  4 Absatz  1 Buchstabe a AGVO, 
Artikel  14 AGVO). Bei großen Investitions-
vorhaben im Sinne des Artikels 2 Nummer  52 
AGVO wird der zulässige Beihilfenhöchstbetrag 
anhand des in Artikel 2 Nummer 20 AGVO fest-
gelegten Mechanismus errechnet. Vorhaben, die  
die Anmeldeschwellen nach der AGVO über-
schreiten, müssen bei der Europäischen Kommis-
sion einzeln notifiziert werden.

3	 Leitlinien für Regionalbeihilfen (ABl. C 153 vom 29.4.2021, S. 1) in der je-
weils geltenden Fassung (im Folgenden: Regionalleitlinien).

c)	 Für die Berechnung der zuwendungsfähigen Aus-
gaben werden die Beträge vor Abzug von Steuern 
und sonstigen Abgaben herangezogen. Die zu-
wendungsfähigen Ausgaben sind durch schrift-
liche Unterlagen zu belegen, die klar, spezifisch 
und aktuell sein müssen.

2.1.4.6	 Bemessungsgrundlage bei Förderung nach der De-
minimis-Verordnung

Die zuwendungsfähigen Ausgaben setzen sich zu-
sammen aus:

a)	 direkten Sachausgaben

Zuwendungsfähig sind die direkten Ausgaben für 
produktive Investitionen in materielle und im-
materielle Vermögenswerte.

und

b)	 indirekten Ausgaben

Indirekte Ausgaben werden nach Artikel 54 Buch-
stabe a der Verordnung (EU) 2021/1060 in Höhe 
von 7  Prozent der zuwendungsfähigen direkten 
Ausgaben abgegolten.

2.1.4.7	 Höhe der Zuwendung bei Förderung nach der De-mi-
nimis-Verordnung

a)	 Der Zuschuss zu den zuwendungsfähigen Aus-
gaben beträgt maximal 70 Prozent.

b)	 Die Gesamtsumme der einem Unternehmen ge-
währten De-minimis-Beihilfen darf in einem Zeit-
raum von drei Jahren 300 000 Euro brutto nicht 
übersteigen.

2.2	 Transformationsberatung für KMU

2.2.1	 Gegenstand der Förderung

2.2.1.1	 Gefördert wird die Beratung für KMU durch akkredi-
tierte Beratungsunternehmen.

2.2.1.2	 Die Transformationsberatung erfolgt über die zwei 
Module „Analyse“ und „Implementierung“.

2.2.1.3	 Die Module der Transformationsberatung sind auf aus 
dieser Richtlinie geförderte produktive Investitionen 
auszurichten.

2.2.1.4	 Die Förderung kann nach Artikel 18 AGVO oder nach 
der De-minimis-Verordnung erfolgen.

a)	 Bei Förderung nach AGVO: Ausgenommen 
von der Förderung sind Zuwendungen im An-
wendungsbereich des Artikels 1 Absatz  2 bis 5 
AGVO.
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b)	 Bei Förderung nach der De-minimis-Verord-
nung: Ausgenommen von der Förderung sind 
Zuwendungen im Anwendungsbereich des Arti-
kels 1 Absatz 1 der De-minimis-Verordnung.

2.2.1.5	 Modul Analyse

a)	 Im Rahmen des Moduls Analyse werden Be-
ratungen gefördert, die auf die Ausgestaltung 
einer produktiven Investition nach Nummer 2.1.1 
im Kontext der Bewältigung und Abmilderung 
der Folgen des Ausstiegs aus der fossilen 
Energiewirtschaft ausgerichtet sind. Das Modul 
Analyse kann hierbei auch die Ermittlung von 
Veränderungspotentialen und Anpassungsnot-
wendigkeiten bei der Produktion von Gütern und 
Diensten umfassen.

b)	 Eine Förderung des Moduls Analyse setzt nicht 
die Förderung einer produktiven Investition vo-
raus.

c)	 Im Ergebnis der Beratung kann auch von einer 
produktiven Investition abgeraten werden.

2.2.1.6	 Modul Implementierung

a)	 Im Rahmen des Moduls Implementierung wer-
den Beratungen während der Investitionsphase 
gefördert, die dazu dienen, KMU bei der Umset- 
zung der beantragten produktiven Investition zu 
unterstützen. Dies umfasst zum Beispiel Unter-
stützung bei Planung/Projektstrukturplanung, Orga- 
nisationsunterstützung oder bei Fragen der techni- 
schen wie auch internen unternehmensorganisato- 
rischen Implementierung.

b)	 Eine Förderung des Moduls Analyse ist nicht 
Voraussetzung für die Inanspruchnahme des Mo-
duls Implementierung.

c)	 Ein Antrag auf Förderung des Moduls Implemen-
tierung kann erst nach Beantragung einer produk-
tiven Investition nach Nummer 2.1 gestellt wer-
den.

2.2.1.7	 Nicht gefördert werden in den Modulen Analyse und 
Implementierung:

-	 unternehmensinterne Beratung,
-	 Beratung durch Familienangehörige oder auch 

Beratung durch Unternehmen beziehungsweise 
Beraterinnen und Berater mit gesellschaftsrecht-
licher Beteiligung am antragstellenden KMU,

-	 Beratungen, bei denen es sich um eine fortlaufende 
oder in regelmäßigen Abständen in Anspruch ge-
nommene Beratung handelt (zum Beispiel laufen-
de Steuerberatung, regelmäßige Rechtsberatung, 
Beratungen zu Versicherungsfragen, Werbung, zu 
Jahresabschlüssen/Bilanzen/Buchführung etc.),

-	 EDV-/Softwareberatung oder auch gutachterliche 
Stellungnahmen, es sei denn, dass diese zwingend 

für die produktive Investition erforderlich sind 
und im unmittelbaren Zusammenhang mit dieser 
stehen,

-	 Durchführung von Ausschreibungsverfahren,
-	 Seminare, Workshops und Gruppenveranstaltun- 

gen,
-	 Beratungsleistungen zur Antragstellung und zu-

wendungsrechtlichen Abwicklung der Förderun-
gen nach den Nummern 2.1, 2.2 und 2.3,

-	 Beratungen, die ethisch-moralisch nicht vertret-
bare oder gegen Recht und Ordnung verstoßende 
Inhalte zum Gegenstand haben.

2.2.2	 Zuwendungsempfangende

2.2.2.1	 Zuwendungsempfangende sind KMU der gewerb-
lichen Wirtschaft.

2.2.2.2	 Die Zuwendungsempfangenden müssen zum Zeit-
punkt der Bewilligung der Zuwendung und während 
der Dauer des Vorhabens ihren Sitz, mindestens je-
doch eine Betriebsstätte, Zweigniederlassung oder 
Zweigstelle im Landkreis Uckermark haben.

2.2.3	 Zuwendungsvoraussetzungen

2.2.3.1	 Die Transformationsberatung darf nur von zum Zeit-
punkt der Bewilligung akkreditierten Beratungs-
unternehmen durchgeführt werden. Details zum 
Akkreditierungsverfahren und zu akkreditierten Be-
ratungsunternehmen werden über das Internetportal 
der Bewilligungsbehörde ILB bekannt gegeben.

2.2.3.2	 Bei Förderung nach Nummer  2.2 sind die Ergeb-
nisse der Transformationsberatung in Beratungs-
berichten zu dokumentieren. Details zum Inhalt des 
Beratungsberichts werden über das Internetportal der 
Bewilligungsbehörde ILB bekannt gegeben.

2.2.3.3	 Der schriftliche Antrag mit allen erforderlichen Inhal-
ten, insbesondere gemäß Artikel 6 Absatz 2 AGVO, 
muss vor Beginn der Arbeiten für das Vorhaben ge-
stellt worden sein.

2.2.3.4	 Sofern die Förderung nach der De-minimis-Verord-
nung erfolgt, müssen die Antragstellenden vor Be-
willigung der Zuwendung die „Erklärung über bereits 
erhaltene bzw. beantragte De-minimis-Beihilfen“ bei 
der ILB einreichen, in der die Antragstellenden alle 
anderen ihnen in den letzten drei Jahren gewährten 
De-minimis-Beihilfen angeben, für die die vorliegende 
oder andere De-minimis-Verordnungen gelten.

2.2.3.5	 Eine Transformationsberatung ist nicht Voraussetzung 
für eine Antragstellung produktiver Investitionen 
nach Nummer 2.1.

2.2.3.6	 Beim Modul Analyse muss das Vorhaben spätestens 
drei Monate nach Bewilligung abgeschlossen sein.

2.2.3.7	 Beim Modul Implementierung entspricht die Dauer 
des Vorhabens maximal dem Zeitraum des korrespon-
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dierenden Vorhabens der geförderten produktiven In-
vestition nach Nummer 2.1.

2.2.4	 Art, Umfang und Höhe der Zuwendung

2.2.4.1	 Zuwendungsart:	 Projektförderung

2.2.4.2	 Finanzierungsart:	 Anteilfinanzierung

2.2.4.3	 Form der Zuwendung:	 Zuschuss

2.2.4.4	 Bemessungsgrundlage bei Förderung nach AGVO 
und nach der De-minimis-Verordnung

a)	 Zuwendungsfähig sind Sachausgaben für ex-
terne Beratungsleistungen (insbesondere das Be-
ratungshonorar sowie die Reisekosten, Auslagen 
und Spesen der beratenden Person).

b)	 Die Ausgaben werden als Kosten je Einheit nach 
Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung 
(EU) 2021/1060 in Höhe von 1 200 Euro je Be-
ratungstag gefördert.

c)	 Ein zuwendungsfähiger Beratungstag umfasst 
mindestens acht Zeitstunden.

d)	 Es können nur Beratungstage abgerechnet wer-
den, die die in Nummer 2.2.4.4 Buchstabe c defi-
nierte zeitliche Mindestvoraussetzung erfüllen.

e)	 Im Modul Analyse sind mindestens fünf und 
maximal zehn volle Beratungstage zuwendungs-
fähig.

f)	 Im Modul Implementierung sind mindestens fünf 
und maximal fünfzehn volle Beratungstage zu-
wendungsfähig.

2.2.4.5	 Höhe der Zuwendung bei Förderung nach AGVO

a)	 Die Förderung beträgt maximal 50 Prozent der zu- 
wendungsfähigen pauschalierten Ausgaben für ex- 
terne Beratungsleistungen in Höhe von 1 200 Euro 
je Beratungstag. Damit beträgt der Zuschuss maxi-
mal 600 Euro je Beratungstag.

b)	 Für das Modul Analyse liegt der Zuschuss für die 
Beratung bei mindestens 3 000 Euro (bei fünf Be-
ratungstagen) und maximal 6 000 Euro (bei zehn 
Beratungstagen).

c)	 Für das Modul Implementierung liegt der 
Zuschuss für die Beratung bei mindestens 
3 000 Euro (bei fünf Beratungstagen) und maxi-
mal 9 000 Euro (bei fünfzehn Beratungstagen).

2.2.4.6	 Höhe der Zuwendung bei Förderung nach der De-mi-
nimis-Verordnung

a)	 Die Förderung beträgt maximal 70  Prozent der 
zuwendungsfähigen pauschalierten Ausgaben 

für externe Beratungsleistungen in Höhe von 
1 200  Euro je Beratungstag. Damit beträgt der 
Zuschuss maximal 840 Euro je Beratungstag.

b)	 Für das Modul Analyse liegt der Zuschuss für die 
Beratung bei mindestens 4 200  Euro (fünf Be-
ratungstage) und maximal 8 400 Euro (zehn Be-
ratungstage).

c)	 Für das Modul Implementierung liegt der Zu-
schuss für die Beratung bei mindestens 4 200 Euro 
(fünf Beratungstage) und maximal 12 600  Euro 
(fünfzehn Beratungstage).

d)	 Die Gesamtsumme der einem Unternehmen ge-
währten De-minimis-Beihilfen darf in einem Zeit-
raum von drei Jahren 300 000 Euro brutto nicht 
übersteigen.

2.3	 Startgeld Uckermark 

2.3.1	 Gegenstand der Förderung

2.3.1.1	 Gefördert werden neue KMU der gewerblichen Wirt-
schaft.

2.3.1.2	 Das Startgeld Uckermark wird für die Dauer von 
zwölf aufeinanderfolgenden vollen Monaten gewährt.

2.3.1.3	 Die Förderung erfolgt ausschließlich nach der De-mi-
nimis-Verordnung.

2.3.1.4	 Ausgenommen von der Förderung sind Zuwendungen 
im Anwendungsbereich des Artikels 1 Absatz  1 der 
De-minimis-Verordnung.

2.3.2	 Zuwendungsempfangende

2.3.2.1	 Zuwendungsempfangende sind KMU der gewerb-
lichen Wirtschaft, deren Gründung bei Antragstellung 
nicht länger als drei Jahre zurückliegt.

2.3.2.2	 Die Zuwendungsempfangenden müssen zum Zeit-
punkt der Bewilligung der Zuwendung und während 
der Dauer des Vorhabens ihren Sitz, mindestens je-
doch eine Betriebsstätte, Zweigniederlassung oder 
Zweigstelle im Landkreis Uckermark haben.

2.3.3	 Zuwendungsvoraussetzungen

2.3.3.1	 Innerhalb von sechs Monaten vor Antragstellung 
muss im geförderten KMU in einer Betriebsstätte, 
Zweigniederlassung oder Zweigstelle im Landkreis  
Uckermark eine sozialversicherungspflichtig be-
schäftigte Person (Arbeits- oder Ausbildungsplatz) 
eingestellt worden sein, die zum Zeitpunkt der Be-
willigung weiterhin beschäftigt ist. Die gegebenen-
falls sozialversicherungspflichtige Beschäftigung der 
oder des Gründenden wird dabei nicht berücksichtigt.

2.3.3.2	 Die oder der Gründende muss im Haupterwerb im ge-
förderten KMU tätig sein.
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2.3.3.3	 Innerhalb des gesamten Förderzeitraums von zwölf 
aufeinanderfolgenden vollen Monaten entsprechend 
Nummer  2.3.1.2 muss im geförderten KMU in einer 
Betriebsstätte, Zweigniederlassung oder Zweigstelle im  
Landkreis Uckermark ein sozialversicherungspflich- 
tiger Arbeits- oder Ausbildungsplatz besetzt sein. Die 
gegebenenfalls sozialversicherungspflichtige Beschäf- 
tigung der oder des Gründenden wird dabei nicht be-
rücksichtigt.

2.3.3.4	 Die Antragstellenden müssen vor Bewilligung der 
Zuwendung die „Erklärung über bereits erhaltene 
bzw. beantragte De-minimis-Beihilfen“ bei der ILB 
einreichen, in der die Antragstellenden alle anderen 
ihnen in den drei letzten Jahren gewährten De-mini-
mis-Beihilfen angeben, für die die vorliegende oder 
andere De-minimis-Verordnungen gelten.

2.3.3.5	 Förderausschlüsse

a)	 Eine gleichzeitige Förderung nach Nummer  2.1 
und Nummer 2.3 ist ausgeschlossen.

b)	 Bei laufender oder bereits abgeschlossener Förde-
rung im Rahmen der Richtlinie des Ministeriums 
für Wirtschaft und Energie des Landes Brandenburg 
für die Förderung von Existenzgründungen und 
Unternehmensnachfolgen im Handwerk im Land  
Brandenburg (Meistergründungsprämie Branden-
burg) vom 1. April 2019 (ABl. S. 383), die zuletzt 
durch den Erlass vom 20. Juni 2024 (ABl. S. 538) 
geändert worden ist, ist eine Förderung nach Num-
mer 2.3 ausgeschlossen.

c)	 Bei laufender oder bereits abgeschlossener Förde-
rung im Rahmen der Richtlinie des Ministeriums 
für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Klimaschutz 
zur Förderung von neu gegründeten innovativen 
Unternehmen im Land Brandenburg (Gründung 
innovativ) in der EU-Förderperiode 2021-2027 
vom 23. August 2022 (ABl. S. 781), die zuletzt 
durch den Erlass vom 30. Dezember 2024 (ABl. 
2025 S. 58) geändert worden ist, ist eine Förde-
rung nach Nummer 2.3 ausgeschlossen.

d)	 Bei bereits abgeschlossener Förderung nach 
Nummer 2.3 ist eine Förderung im Rahmen der 
Richtlinie Meistergründungsprämie Brandenburg 
ausgeschlossen.

Eine Förderung im Rahmen der Richtlinie Grün-
dung innovativ im Anschluss einer Förderung 
nach Nummer 2.3 ist möglich.

e)	 Die Ausschlüsse gelten für die jeweils geltenden 
Fassungen der genannten Richtlinien.

2.3.4	 Art, Umfang und Höhe der Zuwendung

2.3.4.1	 Zuwendungsart:	 Projektförderung

2.3.4.2	 Finanzierungsart:	 Anteilfinanzierung

2.3.4.3	 Form der Zuwendung:	 Zuschuss

2.3.4.4	 Bemessungsgrundlage

Zuwendungsfähig sind ausschließlich die nach Ar-
tikel 53 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) 
2021/1060 pauschalierten Ausgaben neuer KMU der 
gewerblichen Wirtschaft in Höhe von 2 900 Euro je 
vollen Monat (Kosten je Einheit).

2.3.4.5	 Höhe der Zuwendung

Die Förderung beträgt maximal 70  Prozent der zu-
wendungsfähigen pauschalierten Ausgaben. Damit 
beträgt der Zuschuss 2 030 Euro je vollen Monat. Der 
Zuschuss für das zwölfmonatige Startgeld Uckermark 
beläuft sich damit auf 24 360 Euro.

2.3.4.6	 Die Gesamtsumme der einem Unternehmen ge-
währten De-minimis-Beihilfen darf in einem Zeit-
raum von drei Jahren 300 000 Euro brutto nicht über-
steigen.

3	 Sonstige Zuwendungsbestimmungen

3.1	 Lieferungen und Leistungen von verflochtenen Unter-
nehmen, die im Zusammenhang mit den Vorhaben er-
bracht werden, sind nicht zuwendungsfähig.

3.2	 Soweit erforderlich, sind für die Durchführung des 
Vorhabens erforderliche Genehmigungen der zustän- 
digen Behörden zügig zu beantragen und müssen vor 
der ersten Auszahlung der Zuwendung vorliegen.

3.3	 Die geförderten Wirtschaftsgüter müssen mindestens 
drei Jahre nach der Abschlusszahlung an die Be-
günstigten im Landkreis Uckermark verbleiben, es 
sei denn, sie werden durch gleich- oder höherwertige 
Güter ersetzt.

3.4	 Förderausschlüsse

3.4.1	 Rückforderung und Unternehmen in Schwierigkeiten

Ausgenommen von der Förderung sind

-	 Unternehmen, die einer Rückforderungsanord- 
nung auf Grund eines früheren Beschlusses der 
Kommission zur Feststellung der Unzulässigkeit 
einer von demselben Mitgliedstaat gewährten Bei-
hilfe und ihrer Unvereinbarkeit mit dem Binnen-
markt nicht nachgekommen sind.

-	 sofern eine Förderung nach AGVO beabsichtigt 
ist: Unternehmen in Schwierigkeiten nach Arti-
kel  2 Nummer  18 AGVO. Abweichend hiervon 
sind Förderungen jedoch für Unternehmen mög-
lich, die am 31.  Dezember 2019 keine Unter-
nehmen in Schwierigkeiten waren, aber während 
des Zeitraums vom 1. Januar 2020 bis zum 31. De-
zember 2021 zu Unternehmen in Schwierigkeiten 
wurden.
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3.4.2	 Ausschlüsse nach Arten und Bereichen

3.4.2.1	 Grundsätzlich nicht gefördert werden entsprechend 
Artikel 9 der JTF-Verordnung:

-	 die Stilllegung oder der Bau von Kernkraft-
werken,

-	 die Herstellung, Verarbeitung und Vermarktung 
von Tabak und Tabakerzeugnissen,

-	 Investitionen im Zusammenhang mit der Produk-
tion, Verarbeitung, Beförderung, Verteilung, Spei-
cherung oder Verbrennung fossiler Brennstoffe.

3.4.2.2	 Nicht gefördert werden:

-	 turnusmäßige Erneuerungen von Standardsoft- 
und -hardware,

-	 Grundstücke,
-	 Tiere,
-	 Land-, Luft- und Wasserfahrzeuge aller Art, die 

eine Verkehrszulassung haben und primär dem 
Transport dienen,

-	 gebrauchte Wirtschaftsgüter,
-	 Blockheizkraftwerke (BHKW) und Photovoltaik-

anlagen (PV-Anlagen),
-	 Investitionen, die der Reparatur- und/oder Ersatz-

beschaffung dienen,
-	 Finanzierungskosten,
-	 Ausgaben für Miet- und Leasingverträge,
-	 Skonti und Rabatte, unabhängig von ihrer Inan-

spruchnahme,
-	 Investitionen in das Nebengewerbe,
-	 Mehrwertsteuer, sofern eine Vorsteuerabzugs-

berechtigung besteht,
-	 Investitionen für die Teilnahme an Messen be-

ziehungsweise die Teilnahme an Messen,
-	 Barzahlungen.

3.4.2.3	 Von der Förderung ausgeschlossene Bereiche:

-	 Fischerei und Aquakultur,
-	 Primärerzeugung landwirtschaftlicher Erzeugnisse,
-	 Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaft-

licher Erzeugnisse,
-	 Stahlindustrie,
-	 Steinkohlenbergbau und Braunkohlentagebau,
-	 Schiffbau,
-	 Kunstfaserindustrie,
-	 Verkehrssektor und damit verbundene Infra-

strukturen,
-	 Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagen-

teilen und sonstiger Fahrzeugbau, soweit fossi-
le Verbrenner oder nach Artikel  13 Buchstabe a 
AGVO ausgeschlossen,

-	 Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und 
Reparatur von Kraftfahrzeugen, soweit fossile 
Verbrenner,

-	 Rundfunkveranstalter, Telekommunikation,
-	 Erzeugung und Verteilung von Energie und für 

Energieinfrastrukturen,
-	 Betriebsbeihilfen zugunsten von Unternehmen, 

deren Haupttätigkeit unter Abschnitt  K „Erbrin- 

gung von Finanz- und Versicherungsdienstleis- 
tungen“ der NACE Revision 2 fällt, oder zuguns- 
ten von Unternehmen, die konzerninterne Tätig-
keiten ausüben und deren Haupttätigkeit unter die 
Klasse 70.10 „Verwaltung und Führung von Unter-
nehmen und Betrieben“ oder die Klasse  70.22 
„Unternehmensberatung“ der NACE Revision  2 
fällt,

-	 Breitbandinfrastrukturen,
-	 Pflegeeinrichtungen, Altenheime, Krankenhäuser, 

Kliniken, Sanatorien, Kinder- und Jugendbetreu- 
ungseinrichtungen oder ähnliche Einrichtungen,

-	 Tätigkeiten und Investitionen, die durch gesetz-
liche Vergütungsansprüche finanziert beziehungs-
weise anteilig finanziert werden,

-	 Großhandel,
-	 Wasserversorgung und Abwasserentsorgung.

3.4.3	 Eine Förderung nach dieser Richtlinie ist aus-
geschlossen, wenn für dasselbe Vorhaben eine weitere 
Förderung aus anderen Förderprogrammen der Euro-
päischen Union oder aus anderen öffentlichen Mitteln 
für den genannten Zuwendungszweck erfolgt.

3.5	 Kumulierung

Die Zuwendung in Form von staatlichen Beihilfen 
beziehungsweise in Form von De-minimis-Beihilfen 
darf die nach den beihilfenrechtlichen Vorschriften 
der Europäischen Union maximal zulässige Beihilfen-
intensität oder den maximal zulässigen Beihilfen-
betrag bei Kumulierung verschiedener Förderungen 
nicht überschreiten. Auf die Kumulierungsvorschrift 
des Artikels 8 AGVO beziehungsweise des Artikels 5 
der De-minimis-Verordnung wird verwiesen.

3.6	 Pflichten zur Transparenz sowie Veröffentlichung

Bei Förderung nach AGVO:

Informationen über jede Einzelbeihilfe von über 
100  000  Euro werden auf einer ausführlichen Bei-
hilfen-Website der Europäischen Kommission ver-
öffentlicht (https://webgate.ec.europa.eu/competition/
transparency/public?lang=de).

Bei Förderung nach der De-minimis-Verordnung:

Es wird darauf hingewiesen, dass ab dem 1.  Januar 
2026 Informationen über jede Einzelbeihilfe inner-
halb von 20 Arbeitstagen nach Gewährung der Bei-
hilfe auf einer ausführlichen Beihilfen-Website der 
Europäischen Kommission veröffentlicht werden 
müssen.

3.7	 Pflichten zur Transparenz und Kommunikation

Gemäß Artikel  50 der Verordnung (EU) 2021/1060 
sind die Begünstigten einer Förderung aus dem JTF 
verpflichtet, bei allen Kommunikations- und Sichtbar-
keitsmaßnahmen auf die Unterstützung der Europäi-
schen Union hinzuweisen. Dazu zählen Maßnahmen 
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wie Ankündigungen auf Websites und in Social 
Media, Informationen gegenüber Medien, langlebige 
Tafeln und Schilder sowie die Organisation von grö-
ßeren Kommunikationsaktivitäten. Das Merkblatt 
„Transparenz und Kommunikation in der Förder-
periode 2021-2027“ mit detaillierten Angaben zu den 
Vorgaben sowie Arbeitshilfen und Unterstützungs-
angebote sind auf der Website efre.brandenburg.de 
veröffentlicht. Das Merkblatt ist für die Zuwendungs-
empfangenden verbindlich. Die Einhaltung der Vor-
schriften wird mittels Vorlage der im Zuwendungs-
bescheid festgelegten Nachweise geprüft. Verstöße 
gegen die Kommunikationsauflagen werden mit Zu-
wendungskürzungen sanktioniert.

Gemäß Artikel  49 der Verordnung (EU) 2021/1060 
stellen die Begünstigten der Europäischen Union auf 
Ersuchen das Kommunikations- und Sichtbarkeits-
material zur Verfügung und erteilen der Union eine 
unentgeltliche, nicht ausschließliche und unwiderruf-
liche Lizenz zur Nutzung solchen Materials und jed-
weder damit zusammenhängender bereits bestehender 
Rechte gemäß Anhang IX der Verordnung (EU) 
2021/1060, sofern dies nicht erhebliche Zusatzkosten 
oder Verwaltungsaufwand verursacht.

3.8	 Liste der Vorhaben

Gemäß Artikel 49 der Verordnung (EU) 2021/1060 ist 
eine Liste der Vorhaben zu führen. Die Begünstigten 
einer Förderung aus dem JTF erklären sich bei An-
nahme der Finanzierung damit einverstanden, dass sie 
in die zu veröffentlichende Liste der Vorhaben auf-
genommen werden.

Es werden folgende Daten aller Vorhaben veröffent-
licht:

a)	 Name des Begünstigten; bei einer öffentlichen 
Auftragsvergabe Name des Auftragnehmenden,

b)	 Bezeichnung des Vorhabens,
c)	 Zweck und erwartete oder tatsächliche Errungen-

schaften des Vorhabens,
d)	 Datum des Beginns des Vorhabens,
e)	 Datum des Endes des Vorhabens (voraussichtliches 

Datum des Abschlusses der konkreten Arbeiten 
oder der vollständigen Durchführung des Vor-
habens),

f)	 Gesamtkosten des Vorhabens,
g)	 betroffener Fonds,
h)	 betroffenes spezifisches Ziel,
i)	 Kofinanzierungssatz der Union je Vorhaben,
j)	 Standortindikator oder Geolokalisierung für das 

Vorhaben und das betroffene Land,
k)	 bei Vorhaben ohne festen Standort oder Vorhaben 

mit mehreren Standorten der Standort des Be-
günstigten, wenn der Begünstigte eine juristische 
Person ist,

l)	 Art der Intervention für das Vorhaben gemäß Arti-
kel 73 Absatz 2 Buchstabe g der Verordnung (EU) 
2021/1060.

Die Daten werden in einem offenen, maschinenles-
baren Format veröffentlicht, wodurch das Sortieren, 
Suchen, Extrahieren, Vergleichen und Weiterver-
wenden der Daten unter anderem für die Projekt-
datenbank kohesio.eu durch Organe der Europäischen 
Union ermöglicht wird.

3.9	 Zur Antragsbearbeitung, zur fortlaufenden Beurteilung 
der Entwicklung der Förderung, zur begleitenden und 
abschließenden Erfolgskontrolle sowie zur Begleitung, 
Bewertung, Finanzverwaltung und Überprüfung/Prü-
fung der Förderung gemäß bestehenden und vorbehalt-
lich noch zu erlassenden EU-Bestimmungen für den 
Strukturfondsförderzeitraum 2021-2027 erfasst und 
speichert die ILB statistische Daten in elektronischer 
Form. Das betrifft insbesondere Informationen zu den 
Antragstellenden und Zuwendungsempfangenden, den 
Auftragnehmenden und Unterauftragnehmenden, den 
beantragten und geförderten Vorhaben sowie den ge-
förderten Begünstigten.

Mit dem Antrag erklären sich die Antragstellenden 
damit einverstanden, die notwendigen Daten für die  
Projektbegleitung, Projektbewertung/Evaluierung, Pro- 
jektfinanzverwaltung und Überprüfung/Prüfung zu 
erheben, zu speichern und an die beauftragten Stellen 
weiterzuleiten. Die Erfüllung der Berichtspflichten 
und Erhebung und Verarbeitung der Daten ist wesent-
liche Fördervoraussetzung und notwendig für den 
Abruf von Fördermitteln des Landes Brandenburg bei 
der Europäischen Kommission und deren Auszahlung 
an die Fördermittelempfangenden.

Die Zuwendungsempfangenden sind verpflichtet, die 
genannten sowie gegebenenfalls weitere programm-
relevante Daten zu erheben und dem Zuwendungs-
geber zu vorgegebenen Zeitpunkten zu übermitteln. 
Bei der Erhebung und Verarbeitung personen-
bezogener Daten müssen die datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen beachtet werden.

Die Zuwendungsempfangenden sind zudem ver-
pflichtet, mit den für das Monitoring und die Evaluie-
rung der Förderungen beauftragten Stellen zusammen-
zuarbeiten. Weitere Hinweise zu den Pflichten der 
Zuwendungsempfangenden hinsichtlich Monitoring 
und Evaluation der Förderung stellt die ILB im Inter-
netportal zur Verfügung.

Fehlende Daten können für die Zuwendungsempfan- 
genden Zahlungsaussetzungen bis hin zur Aufhebung 
der Bewilligung zur Folge haben.

4	 Verfahren

4.1	 Antragsverfahren

Anträge auf Förderung einschließlich der erforder-
lichen Anlagen sind über das Internetportal der Be-
willigungsbehörde ILB zu stellen (siehe Online-An-
tragsverfahren unter www.ilb.de).
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4.2	 Bewilligungsverfahren

Über die Gewährung der Zuwendung entscheidet die 
Bewilligungsbehörde ILB. Die Grundlage für die 
Bewilligung bilden der Antrag und die dazu einzu-
reichenden Anlagen.

Maßgeblich für die Beurteilung der Zuwendungs-
fähigkeit des Vorhabens ist die Sach- und Rechtslage 
zum Zeitpunkt der Entscheidung über die Bewilligung 
der Förderung.

Vorzeitiger Maßnahmebeginn

Die Antragstellenden dürfen nach von der ILB be-
stätigtem Eingang des Antrags mit allen erforder-
lichen Inhalten mit der Durchführung des beantragten 
Vorhabens beginnen. Aus dieser Erlaubnis zum vor-
zeitigen Maßnahmebeginn leitet sich jedoch kein An-
spruch auf eine Zuwendung ab. Die Risiken liegen 
insoweit bei der oder dem Antragstellenden.

4.3	 Mittelanforderungs- und Auszahlungsverfahren

Die Auszahlung der Zuwendung erfolgt nach Mittel-
anforderung gemäß Nummer  1.4 der Allgemeinen 
Nebenbestimmungen für Zuwendungen für aus den 
EU-Fonds im Rahmen von ESF+, EFRE (inklusive 
Interreg A), JTF und EMFAF finanzierte Vorhaben 
in der Förderperiode 2021 bis 2027 sowie aus dem 
EU-Fonds ELER finanzierte Vorhaben in der Förder-
periode 2023 bis 2027 (ANBest-EU 21) in der jeweils 
geltenden Fassung im Erstattungsprinzip auf der 
Grundlage bereits getätigter Ausgaben, bei Förderun-
gen nach Nummer 2.2 nach Abschluss des Vorhabens.

4.4	 Verwendungsnachweisverfahren

Es ist ein Verwendungsnachweis nach Nummer 6 ff. 
ANBest-EU 21 einzureichen. Die Einreichung erfolgt 
online über das Internetportal der ILB.

Die ILB gibt bekannt, welche Unterlagen die Zu-
wendungsempfangenden mit dem Verwendungsnach-
weis zur Erfolgskontrolle einzureichen haben.

Bei Förderung nach Nummer  2.2 sind die in Bera- 
tungsberichten dokumentierten Ergebnisse der Trans-
formationsberatung mit dem Verwendungsnachweis 
einzureichen.

4.5	 Zu beachtende Vorschriften

Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der 
Zuwendung sowie für den Nachweis und die Prüfung 
der Verwendung und die gegebenenfalls erforder-
liche Aufhebung des Zuwendungsbescheides und die 
Rückforderung der gewährten Zuwendung gelten die 
VV zu §  44 LHO, soweit nicht in dieser Richtlinie 
Abweichungen zugelassen worden sind.

Über die Landeshaushaltsordnung hinaus gelten die  
Regelungen der EU für den Strukturfondsförderzeit- 
raum 2021-2027 (EU-Verordnungen, die dazugehö- 
renden delegierten Rechtsakte und Durchführungs-
bestimmungen) in der zum Zeitpunkt der Entscheidung 
über die Bewilligung der Förderung jeweils gelten-
den Fassung. Daraus ergeben sich Besonderheiten, 
insbesondere hinsichtlich der Auszahlung, des Ab-
rechnungsverfahrens, der Aufbewahrungsfristen und 
der Prüfrechte, die im Zuwendungsbescheid den Zu-
wendungsempfangenden im Einzelnen mitgeteilt wer-
den.

Die Bewilligungsbehörde ist berechtigt, Bücher, Be-
lege und sonstige Geschäftsunterlagen anzufordern 
sowie die Verwendung der Zuwendung durch örtliche 
Erhebungen zu prüfen oder durch Beauftragte prüfen 
zu lassen. Die oder der Zuwendungsempfangende hat 
die erforderlichen Unterlagen bereitzuhalten und die 
notwendigen Auskünfte zu erteilen.

Der Landesrechnungshof ist gemäß §  88 Absatz  1 
und § 91 LHO zur Prüfung berechtigt. Des Weiteren 
sind der Europäische Rechnungshof, die Europäische  
Kommission, die für den JTF in Brandenburg zu-
ständige Verwaltungs-, Bescheinigungs- und Prüfbe-
hörde sowie deren beauftragte Dritte berechtigt, bei den 
Zuwendungsempfangenden beziehungsweise wenn 
Mittel an Dritte weitergeleitet wurden auch bei diesen 
zu prüfen. Die Zuwendungsempfangenden sind ver-
pflichtet, diesen Stellen im Rahmen der Überprüfung 
Einblick in die Geschäftsunterlagen und Zugang zu 
den Geschäftsräumen zu gewähren und alle in Zu-
sammenhang mit der Verwendung der Zuwendung 
stehenden Auskünfte zu erteilen.

4.6	 Subventionserhebliche Tatsachen

Gemäß dem Brandenburgischen Subventionsgesetz 
vom 11. November 1996 (GVBl. I S. 306) gelten für 
Leistungen nach Landesrecht, die Subventionen im 
Sinne des § 264 des Strafgesetzbuches (StGB) sind, 
die §§ 2 bis 6 des Subventionsgesetzes vom 29. Juli 
1976 (BGBl. I S. 2034, 2037).

Die Bewilligungsbehörde hat gegenüber den Antrag-
stellenden in geeigneter Weise deutlich zu machen, 
dass es sich bei den Zuwendungen um Subventionen 
im Sinne von § 264 StGB handelt. Die subventions-
erheblichen Tatsachen im Sinne des §  264 StGB 
werden den Zuwendungsempfangenden im Rahmen 
des Antrags- und Bewilligungsverfahrens als subven- 
tionserheblich bezeichnet.

5	 Geltungsdauer und Inkrafttreten

Diese Förderrichtlinie tritt am Tag nach der Veröffent-
lichung im Amtsblatt für Brandenburg in Kraft und 
mit Ablauf des 30. Juni 2027 außer Kraft.
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Festgesetztes Überschwemmungsgebiet 
der Mittleren Spree mit Nordumfluter, 
Südumfluter und Dahme-Umflut-Kanal

Bekanntmachung des Ministeriums für Land- und 
Ernährungswirtschaft, Umwelt und 

Verbraucherschutz des Landes Brandenburg 
Vom 11. März 2025

Gemäß §  100 Absatz  1 Satz  2 und Absatz  3 des Branden-
burgischen Wassergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 2. März 2012 (GVBl. I Nr. 20), das zuletzt durch Artikel 29 
des Gesetzes vom 5. März 2024 (GVBl. I Nr. 9, S. 14) geändert 
worden ist, in Verbindung mit §  1, Anlage Nummern  50 bis 
53 der Verordnung zur Bestimmung von Gewässern und Ge-
wässerabschnitten für die Ausweisung von Überschwemmungs-
gebieten (Überschwemmungsgebietsgewässer-Bestimmungs-
verordnung) vom 18.  März 2019 (GVBl. II Nr.  21) und mit 
§ 76 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 des Wasserhaushaltsgesetzes 
vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), das zuletzt durch Artikel 7 
des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 409) 
geändert worden ist, werden die Karten zu dem nach §  100 
Absatz  1 Satz  2 des Brandenburgischen Wassergesetzes als 
festgesetzt geltenden Überschwemmungsgebiet der Mittleren 
Spree mit Nordumfluter, Südumfluter und Dahme-Umflut-Ka-
nal rückwirkend zum 9. Februar 2023 für verbindlich erklärt.

Das Überschwemmungsgebiet liegt im Gebiet der Städte Cott-
bus, Lübben (Spreewald), Lübbenau/Spreewald, Spremberg, 

Bekanntmachung des Ministeriums des Innern  
und für Kommunales über einen Gläubigeraufruf  

bezüglich des verbotenen Vereins „United Tribuns“

Vom 27. März 2025

Das Bundesministerium des Innern und für Heimat hat mit 
Schreiben vom 17. März 2025, Az.: ÖSII1-50004/11#24 Fol-
gendes bekannt gegeben:

„Das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat 
hat mit Verfügung vom 2. August 2022 den Verein „United 
Tribuns“ einschließlich seiner Teilorganisationen „World“, 
„Deutschland“, „Heidenheim“, „Northside“, „Sin City“, „Kiel 
MC“, „Elbdistrict“, „Remscheid“, „South West MC“, „Rhein 
District“, „Westside“, „Augsburg MC“, „Ingolstadt“, „Nürn-
berg“ und „München“ verboten. Der verfügende Teil des Ver-
bots wurde mit Bekanntmachung vom 2. August 2022 (BAnz 
AT 14.09.2022 B1) ebenso wie die Bekanntmachung über die 
Unanfechtbarkeit des Verbots des Vereins „United Tribuns“ 
vom 11. Februar 2025 (BAnz AT 21.02.2025 B2) im Bundes-
anzeiger veröffentlicht.

Gläubigeraufruf

Die Gläubiger des verbotenen Vereins „United Tribuns“ ein-
schließlich seiner Teilorganisationen werden nach §  15 Ab-
satz 1 der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes zur Re-
gelung des öffentlichen Vereinsrechts aufgefordert,

1.	 ihre Forderungen bis zum 22. April 2025 schriftlich unter 
Angabe des Betrages und des Grundes bei dem Bundes-
ministerium des Innern und für Heimat, Alt-Moabit 140, 
10557 Berlin, anzumelden,

2.	 ein im Fall der Insolvenz beanspruchtes Vorrecht anzuge- 
ben, soweit dieses Voraussetzung für eine vorzeitige Be-
friedigung nach § 16 Absatz 1 der Verordnung zur Durch-
führung des Gesetzes zur Regelung des öffentlichen Ver-
einsrechts ist,

3.	 nach Möglichkeit urkundliche Beweisstücke oder Abschrif- 
ten hiervon beizufügen.

Es wird darauf hingewiesen, dass Forderungen, die bis zum 
22. April 2025 nicht angemeldet werden, nach § 13 Absatz 1 
Satz 3 des Vereinsgesetzes erlöschen.

Berlin, den 17. März 2025
ÖSII1-50004/11#24

Bundesministerium des Innern und für Heimat

Im Auftrag

Rüß“

Errichtung der Stiftung  
Tumorforschung Brandenburg

Bekanntmachung  
des Ministeriums des Innern und für Kommunales 

Vom 11. März 2025

Auf Grund des § 15 des Stiftungsgesetzes für das Land Branden-
burg (StiftGBbg) vom 30.  Juni 2022 (GVBl.  I Nr.  18), das 
durch Artikel 42 des Gesetzes vom 5. März 2024 (GVBl. I Nr. 9 
S. 19) geändert worden ist, wird hiermit die Anerkennung der 
„Stiftung Tumorforschung Brandenburg“ mit Sitz in Branden-
burg an der Havel als rechtsfähig öffentlich bekannt gemacht. 

Zwecke der Stiftung sind Wissenschaft und Forschung, Volks- 
und Berufsbildung sowie mildtätige Zwecke nach § 53 der Ab-
gabenordnung.

Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemein-
nützige und mildtätige Zwecke im Sinne des Abschnittes 
„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

Die gemäß §  4 Absatz  1 StiftGBbg zuständige Verwaltungs-
behörde für die Anerkennung einer Stiftung mit Sitz im Land 
Brandenburg, das Ministerium des Innern und für Kommuna-
les, hat die Anerkennung der Rechtsfähigkeit mit Urkunde vom 
11. März 2025 erteilt.
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Storkow (Mark) und Vetschau/Spreewald, der Ämter Burg 
(Spreewald), Lieberose/Oberspreewald, Schenkenländchen und  
Unterspreewald sowie der Gemeinden Tauche, Märkische Heide 
und Neuhausen/Spree. Das Überschwemmungsgebiet ist in Kar-
ten im Maßstab 1 : 2 500 auf der Grundlage des Liegenschafts-
katasters dargestellt. Beglaubigte Abschriften der Karten sind 
bei den unteren Wasserbehörden der Stadt Cottbus (03046 Cott-
bus, Neumarkt 5) sowie der Landkreise Dahme-Spreewald 
(15907 Lübben (Spreewald), Weinbergstraße 1), Oberspreewald-
Lausitz (03205  Calau, Joachim-Gottschalk-Straße 36), Oder-
Spree (15848  Beeskow, Breitscheidstraße  7) und Spree-Neiße 
(03149  Forst (Lausitz), Heinrich-Heine-Straße 1) niedergelegt. 
Der gesamte niedergelegte Kartensatz enthält 260 Kartenblätter. 
Es handelt sich dabei um den im Zuge der Bekanntmachung vom 
12. Januar 2023 niedergelegten Kartensatz.

Eine Übersichtskarte des Überschwemmungsgebietes der Mitt-
leren Spree mit Nordumfluter, Südumfluter und Dahme-Um-
flut-Kanal ist dieser Bekanntmachung als Anlage beigefügt.

Die Erklärung der Verbindlichkeit der Karten erfolgt rück-
wirkend zum 9. Februar 2023.

Ab diesem Zeitpunkt gilt das in den Karten dargestellte Über-
schwemmungsgebiet als festgesetztes Überschwemmungsge- 
biet.

Mit der Erklärung der Verbindlichkeit der Karten zum 9. Fe- 
bruar 2023 gelten im Überschwemmungsgebiet die besonderen 
Schutzvorschriften gemäß § 78 Absatz 1, 3, 4 und 7, § 78a Ab-
satz 1 und 3 und § 78c Absatz 1 und 3 des Wasserhaushalts-
gesetzes sowie des § 101 Satz 1 und 2 des Brandenburgischen 
Wassergesetzes.

Erläuterung zur rückwirkenden Verbindlichkeitserklärung

In der Bekanntmachung des Ministeriums für Landwirtschaft, 
Umwelt und Klimaschutz vom 12.  Januar 2023 (ABl. S.  71) 
wurde das in den Karten dargestellte Überschwemmungsgebiet 
der Mittleren Spree mit Nordumfluter, Südumfluter und Dah-
me-Umflut-Kanal zum 9. Februar 2023 als festgesetzt erklärt. 
Eine wörtliche Erklärung der Verbindlichkeit der Karten gemäß 
§ 100 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 3 Satz 1 BbgWG ist nicht 
erfolgt.

Nach §  100 Absatz  1 Satz  2 BbgWG gelten Gebiete an den  
in der Überschwemmungsgebietsgewässer-Bestimmungsverord- 
nung bestimmten Gewässern und Gewässerabschnitten, die bei 
einem hundertjährlichen Hochwasserereignis überschwemmt 
oder durchflossen werden, mit öffentlicher Bekanntmachung der 

Verbindlichkeit der Karten nach § 100 Absatz 3 des Branden-
burgischen Wassergesetzes als festgesetzte Überschwemmungs-
gebiete. Die Gewässer Spree, Nordumfluter, Südumfluter und 
der Dahme-Umflut-Kanal sind Gewässer, die in der Über-
schwemmungsgebietsgewässer-Bestimmungsverordnung (Anla- 
ge Nummern 50 bis 53) bestimmt sind.

Vor der Bekanntmachung vom 12.  Januar 2023 wurden Ent-
würfe der Karten des festzusetzenden Überschwemmungs-
gebietes im Zeitraum vom 10. Januar 2022 bis 11. Februar 2022 
bei den in der Bekanntmachung zum Auslegungsverfahren 
genannten örtlich zuständigen Wasserbehörden und den be-
troffenen Ämtern und amtsfreien Gemeinden ausgelegt. Durch 
öffentliche Bekanntmachung vom 19.  Oktober 2021 (ABl. 
S. 1054) wurde auf diese Auslegung und darauf hingewiesen, 
dass bis zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist schrift-
lich oder elektronisch bei der obersten Wasserbehörde zu den 
Entwürfen Stellung genommen werden kann.

Nach Abschluss dieses Verfahrens erfolgte die Bekannt-
machung zur Festsetzung am 8. Februar 2023 (ABl. S. 71). In 
der Bekanntmachung wurden dabei die Städte, Ämter und Ge-
meinden benannt, die in dem Überschwemmungsgebiet liegen. 
Zudem wurden die Behörden bezeichnet, bei denen beglaubigte 
Abschriften der Karten niedergelegt sind (untere Wasser-
behörden der Landkreise Dahme-Spreewald, Oberspreewald-
Lausitz, Oder-Spree, Spree-Neiße und der Stadt Cottbus). Es 
wurde darüber informiert, wann die Festsetzung in Kraft tritt 
(9. Februar 2023) und welche besonderen Schutzvorschriften 
in dem Überschwemmungsgebiet gelten.

Klarstellend werden hiermit die bereits seit 2023 bekannt ge-
machten Karten zu dem nach § 100 Absatz 1 Satz 2 BbgWG 
als festgesetzt geltenden Überschwemmungsgebiet der Mittle-
ren Spree mit Nordumfluter, Südumfluter und Dahme-Umflut- 
Kanal rückwirkend zum 9.  Februar 2023 für verbindlich er-
klärt. An der Rechtslage ändert sich dadurch nichts.

Die Erklärung der Verbindlichkeit kann rückwirkend erfolgen. 
Zu der ursprünglichen, nicht ganz eindeutigen Erklärung er-
folgt eine Klarstellung. Da die ursprüngliche Bekanntmachung 
vom 12. Januar 2023 in Bezug auf ihre Wirkung und Rechts-
folgen verständlich und deutlich war, steht der Rückwirkung 
ein schutzwürdiges Vertrauen Betroffener nicht entgegen.

Die Ministerin für Land- und Ernährungswirtschaft, 
Umwelt und Verbraucherschutz

Hanka Mittelstädt
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Anlage
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Genehmigung zum Vorhaben Errichtung 
und Betrieb von zwölf Windenergieanlagen 

in 14789 Wusterwitz OT Bensdorf

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt 
Vom 8. April 2025

Der Firma Planungsgemeinschaft Windpark Herrenhölzer GbR, 
Gutsstraße 1 in 14789 Bensdorf, wurde die Genehmigung nach 
§ 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) erteilt, 
auf den Grundstücken in 14789  Bensdorf in der Gemarkung 
Bensdorf, Flur  11, Flurstücke 10, 30, 31, 38 und 113 und 
Flur 12, Flurstücke 13, 17, 23, 33, 35, 47, und 55 zwölf Wind-
energieanlagen zu errichten und zu betreiben.

Die Genehmigungsentscheidung und die Rechtsbehelfsbeleh- 
rung lauten:

„I.	 Entscheidung

1.	 Der Planungsgemeinschaft Windpark Herrenhölzer  
GbR (im Folgenden: Antragstellerin), Gutsstraße  1 in 
14789 Bensdorf, wird die

Genehmigung

nach § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) 
erteilt, zwölf Windenergieanlagen (WEA) vom Typ VES-
TAS V112-3,3 MW auf den Grundstücken in 14789 Bens-
dorf, Gemarkung Bensdorf, Flur 11, Flurstücke 10, 30, 31, 
38 und 113 und Flur 12, Flurstücke 13, 17, 23, 33, 35, 47 
und 55 in dem unter II. und III. dieser Entscheidung be-
schriebenen Umfang und unter Einhaltung der unter IV. 
genannten Inhalts- und Nebenbestimmungen zu errichten 
und zu betreiben.

2.	 Die Genehmigung umfasst nach §  13 BImSchG insbe- 
sondere folgende Entscheidungen:

-	 die Baugenehmigung nach §  72 Abs.  1 Satz  1 der 
Brandenburgischen Bauordnung (BbgBO) mit Zu-
lassung einer Abweichung gemäß § 67 BbgBO i. V. m. 
§ 6 Abs. 5 BbgBO (Reduzierung der Abstandsflächen 
auf die Projektionsfläche von 56,18 m),

-	 die Befreiung vom Alleenschutz (§ 17 BbgNatSchAG)  
gemäß §  67 Abs.  1 Bundes-Naturschutzgesetz 
(BNatSchG) für die dauerhafte Beseitigung von 
7 Alleebäumen (2 x Spitzahorn und 5 x Stieleiche),

-	 die strom- und schifffahrtspolizeiliche Genehmigung 
gemäß § 31 Abs. 1 Nr. 2 Bundeswasserstraßengesetz 
(WaStrG),

-	 die Ausnahmegenehmigung vom straßenrechtlichen 
Anbauverbot für die Anlage der Feuerwehrzufahrt 
nach § 9 Abs. 8 Satz 1 i. V. m. § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
Bundesfernstraßengesetz (FStrG),

-	 die wasserrechtliche Genehmigung für die Graben-
verrohrung auf einer Länge von 57  m für die Zu-

wegung nach § 87 Abs.  4 i. V. m. Abs.  1 Branden-
burgisches Wassergesetz (BbgWG) i. V. m. § 36 Abs. 1 
Wasserhaushaltsgesetz (WHG),

3.	 Das von der Gemeinde Bensdorf verweigerte Einver-
nehmen gemäß § 36 Abs. 1 BauGB wird mit dieser Ent-
scheidung gemäß § 36 Abs. 2 Satz 3 BauGB, § 71 BbgBO 
ersetzt. Die Genehmigung gilt zugleich als Ersatzvor-
nahme im Sinne des § 116 der Kommunalverfassung des 
Landes Brandenburg.

4.	 Die Kostenentscheidung und die Festsetzung der Gebüh- 
ren und Auslagen erfolgen mit gesondertem Bescheid.

VIII.	 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats 
nach Zustellung Widerspruch beim Landesamt für Um-
welt mit Sitz in Potsdam erhoben werden. Der Wider-
spruch eines Dritten gegen die Zulassung der Wind-
energieanlagen ist binnen eines Monats nach seiner 
Erhebung zu begründen.

Der Widerspruch eines Dritten gegen die Zulassung der 
Windenergieanlagen hat keine aufschiebende Wirkung.

Der Antrag eines Dritten auf Anordnung der aufschie- 
benden Wirkung des Widerspruchs gegen die Zulassung 
der Windenergieanlagen nach § 80 Absatz 5 Satz 1 der Ver-
waltungsgerichtsordnung kann nur innerhalb eines Mo- 
nats nach der Zustellung der Zulassung beim Oberver-
waltungsgericht Berlin-Brandenburg mit Sitz in Berlin 
gestellt und begründet werden.“

Das Vorhaben unterlag einer Umweltverträglichkeitsprüfung.

Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung wurde unter den 
im Genehmigungsbescheid aufgeführten Nebenbestimmungen 
erteilt.

Auslegung

Die Genehmigung nach Bundes-Immissionsschutzgesetz wird 
in der Zeit vom 10. April 2025 bis einschließlich 23. April 
2025 über das länderübergreifende zentrale UVP-Internetportal 
unter https://www.uvp-verbund.de/ zugänglich gemacht.

Es besteht zusätzlich die Möglichkeit, eine leicht zu erreichende 
Zugangsmöglichkeit zur Verfügung gestellt zu bekommen.

Mit Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid als zugestellt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch beim Landesamt für Umwelt mit 
Sitz in Potsdam erhoben werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Gemäß §  63 Absatz  1 BImSchG hat der Widerspruch eines 
Dritten gegen die Zulassung einer Windkraftanlage an Land mit 
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mit einem Rotordurchmesser 162 m, einer Nabenhöhe von 
169 m und einer Gesamthöhe von 250 m. Zu der Windkraft-
anlage gehören Fundament, Zuwegung und Kranstellflächen. 
Es wurden Anträge auf Waldumwandlung nach § 8 des Wald-
gesetzes des Landes Brandenburg sowie zur Errichtung von 
Löschwasserzisternen gestellt.

Es handelt sich dabei um eine Anlage der Nummer  1.6.2  V 
des Anhangs 1 der Verordnung über genehmigungsbedürftige 
Anlagen (4.  BImSchV) sowie um ein Vorhaben nach Num-
mer 1.6.1 X der Anlage 1 des Gesetzes über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung (UVPG).

Für das Vorhaben besteht die Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung.

Die Inbetriebnahme der Anlage ist im März 2027 vorgesehen.

Auslegung

Der Genehmigungsantrag sowie die dazugehörigen erforder-
lichen Unterlagen werden einen Monat vom 16. April 2025  
bis einschließlich 15. Mai 2025 über das länderübergreifende 
zentrale UVP-Internetportal unter https://www.uvp-verbund.de/  
jederzeit und für jedermann zugänglich gemacht.

Es besteht zusätzlich die Möglichkeit, eine leicht zu erreichende 
Zugangsmöglichkeit zur Verfügung gestellt zu bekommen.

Die veröffentlichten und ausgelegten Unterlagen enthalten auch 
die Untersuchungen zur Prüfung der Umweltverträglichkeit, 
insbesondere Angaben zu Schall und Schattenwurf, Avifauna, 
Fledermäuse, Wasser, FFH- und SPA-Gebiete und eine natur-
schutzfachliche Eingriffs-/Ausgleichsplanung.

Einwendungen

Einwendungen gegen das Vorhaben können während der Ein-
wendungsfrist vom 16. April 2025 bis einschließlich 16. Juni 
2025 unter Angabe der Vorhaben-ID G04222 schriftlich oder 
elektronisch beim Landesamt für Umwelt, Genehmigungsver-
fahrensstelle Ost, Postfach 60 10 61 in 14410 Potsdam erhoben 
werden. Mit Ablauf dieser Frist sind für das Genehmigungs-
verfahren alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf be-
sonderen privatrechtlichen Titeln beruhen.

Für elektronische Einwendungen kann ein Einwendungsportal 
unter Angabe der oben genannten Vorhaben-ID verwendet wer-
den unter: https://lfu.brandenburg.de/einwendungen.

Erörterungstermin

Auf einen Erörterungstermin wird verzichtet.

Gemäß §  16 Absatz  1 Satz  3 der Verordnung über das Ge-
nehmigungsverfahren (9. BImSchV) soll bei der Errichtung 
oder Änderung von Windenergieanlagen an Land auf einen 
Erörterungstermin verzichtet werden, wenn nicht der Antrag-
steller diesen beantragt. Dies gilt nach §  16 Absatz  1 Satz  4 
auch für UVP-pflichtige Anlagen. Ein Antrag auf Durchführung 
eines Erörterungstermins wurde nicht gestellt.

einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern keine aufschiebende 
Wirkung. Der Widerspruch ist binnen eines Monats nach seiner 
Erhebung zu begründen.

Des Weiteren gilt gemäß § 63 Absatz 2 BImSchG, dass der An-
trag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung des Wider-
spruchs oder der Anfechtungsklage gegen eine Zulassung der 
Windenergieanlage an Land mit einer Gesamthöhe von mehr als 
50 Metern nach § 80 Absatz 5 Satz 1 der Verwaltungsgerichts-
ordnung (VwGO) nur innerhalb eines Monats nach der Zustellung 
der Zulassung beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg 
mit Sitz in Berlin gestellt und begründet werden kann.

Rechtsgrundlagen

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähn-
liche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I 
S. 1274; 2021 I S. 123), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 24. Februar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 58)

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige An-
lagen - 4. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31. Mai 2017 (BGBl. I S. 1440), zuletzt geändert durch Artikel 1 
der Verordnung vom 12. November 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 355)

Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungsverfahren - 
9. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Mai 
1992 (BGBl.  I S. 1001), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225)

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 18.  März 2021 (BGBl.  I 
S.  540), zuletzt geändert durch Artikel  10 des Gesetzes vom 
23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323)

Landesamt für Umwelt 
Abteilung Technischer Umweltschutz 1 

Genehmigungsverfahrensstelle West

Errichtung und Betrieb 
einer Windkraftanlage in 15518 Schönfelde

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt 
Vom 8. April 2025

Die Firma Green Wind Energy GmbH, Alt-Moabit 60 a in 
10555 Berlin beantragt die Genehmigung nach § 4 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG), auf dem Grundstück in 
15518 Schönfelde in der Gemarkung Schönfelde, Flur 1, Flur-
stück 125 eine Windkraftanlage zu errichten und zu betreiben 
(Az.: G04222).

Das Vorhaben umfasst im Wesentlichen die Errichtung und den 
Betrieb von einer Windkraftanlage des Typs Vestas V162/5.6 MW 
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Die Genehmigungsentscheidung und die Rechtsbehelfsbeleh- 
rung lauten:

„I.	 Entscheidung

1.	 Der Firma ENERTRAG SE (im Folgenden: Antrag-
stellerin), Gut Dauerthal in 17291 Dauerthal wird die

Genehmigung

nach § 4 BImSchG erteilt, 4 WKA in 16307 Tantow

Bezeichnung	 Gemarkung	 Flur	 Flurstück
SD O5	 Tantow	 2	 135
SD O7	 Tantow	 2	 115
SD O8	 Tantow	 3	 465
SD P2	 Tantow	 1	 4

in dem unter II. und III. dieser Entscheidung beschrie- 
benen Umfang und unter Einhaltung der unter IV. ge-
nannten Inhalts- und Nebenbestimmungen (NB) zu er-
richten und zu betreiben.

2.	 Die Bearbeitung der in der ursprünglichen Fassung des 
Genehmigungsantrags beantragten WKA SD P1 auf dem 
Grundstück in 16307 Tantow

Gemarkung:	 Tantow
Flur:	 1
Flurstück:	 603

wird eingestellt.

3.	 Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung umfasst  
nach §  13 BImSchG insbesondere folgende Entschei- 
dungen:

-	 die Baugenehmigung nach §  72 Abs.  1 Satz  1 der 
Brandenburgischen Bauordnung (BbgBO) mit der 
Zulassung einer Abweichung (Reduzierung der Ab-
standsflächentiefe von 122,80 m auf 89,00 m) gemäß 
§ 67 BbgBO i. V. m. § 6 Abs. 5 BbgBO, einschließlich 
der Errichtung einer Löschwasserzisterne (Volumen 
von 100  m3) in 16307 Tantow, Gemarkung Rosow, 
Flur 3, Flurstück 84 und

-	 die Ersetzung des gemeindlichen Einvernehmens nach  
§ 71 Abs. 1 BbgBO und

-	 die denkmalschutzrechtliche Erlaubnis gemäß §  9 
Abs. 2 Nr. 1 BbgDSchG.

VIII.	 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Zustellung Widerspruch beim Landesamt für Umwelt mit 
Sitz in Potsdam erhoben werden. Der Widerspruch eines 
Dritten gegen die Zulassung der WKA ist binnen eines 
Monats nach seiner Erhebung zu begründen.

Der Widerspruch eines Dritten gegen die Zulassung der 
WKA hat keine aufschiebende Wirkung.

Hinweise

Eine Eingangsbestätigung auf die schriftlich oder per E-Mail 
erhobenen Einwendungen wird nicht vorgenommen. Bei Ver-
wendung des Einwendungsportals erfolgt eine automatische 
Eingangsbestätigung.

Die Einwendungen sind dem Antragsteller sowie den Fachbe- 
hörden, deren Aufgabenbereich berührt wird, bekannt zu geben. 
Auf Verlangen des Einwenders sollen dessen Name und An-
schrift vor der Bekanntgabe unkenntlich gemacht werden, wenn 
diese zur ordnungsgemäßen Durchführung des Genehmigungs-
verfahrens nicht erforderlich sind.

Rechtsgrundlagen

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähn-
liche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I 
S. 1274; 2021 I S. 123), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 24. Februar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 58)

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige An-
lagen - 4. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31. Mai 2017 (BGBl. I S. 1440), zuletzt geändert durch Artikel 1 
der Verordnung vom 12. November 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 355)

Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungsverfahren - 
9. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Mai 
1992 (BGBl.  I S. 1001), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225)

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 18.  März 2021 (BGBl.  I 
S.  540), zuletzt geändert durch Artikel  10 des Gesetzes vom 
23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323)

Landesamt für Umwelt 
Abteilung Technischer Umweltschutz 1 

Genehmigungsverfahrensstelle Ost

Genehmigung zum Vorhaben 
Errichtung und Betrieb von vier Windkraftanlagen 

in 16307 Tantow

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt 
Vom 8. April 2025

Der Firma ENERTRAG SE, Gut Dauerthal in 17291 Dauerthal, 
wurde die Genehmigung nach §  4 des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (BImSchG) erteilt, auf den Grundstücken in 
16307 Tantow, Gemarkung Tantow, Flur 1, Flurstück 4, Flur 2, 
Flurstücke 115 und 135 sowie Flur 3, Flurstück 465 vier Wind-
kraftanlagen zu errichten und zu betreiben (Az.: G05123).
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Errichtung und Betrieb von elf Windkraftanlagen 
in 15518 Berkenbrück

Gemeinsame Bekanntmachung  
des Landesamtes für Umwelt  

und des Landkreises Oder-Spree, 
untere Wasserbehörde 

Vom 8. April 2025

Die Firma reVenton Asset Partners GmbH, Theatinerstraße 14 
in 80333 München, beantragt die Genehmigung nach § 4 des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG), auf den Grund-
stücken in 15518 Berkenbrück in der Gemarkung Berkenbrück, 
Flur 7, Flurstücke 95, 96, 112, 113, 143, 144, 169, 170, 177, 
283, 285, 293, 294, 299, 347 elf Windkraftanlagen zu errichten 
und zu betreiben (Az.: G02024).

Das Vorhaben umfasst im Wesentlichen die Errichtung und den 
Betrieb von elf Windkraftanlagen des Typs V172-7.2 MW mit 
einem Rotordurchmesser von 172 m, einer Nabenhöhe von 
175  m und einer Gesamthöhe von 261 m über Geländeober-
kante. Die Nennleistung beträgt jeweils 7,2 MW und 79,2 MW 
insgesamt. Zu jeder Windkraftanlage gehören Fundament, Zu-
wegung und Kranstellfläche. Es wurden Anträge zur Errichtung 
von drei Löschwasserzisternen, auf Waldumwandlung nach § 8 
des Waldgesetzes des Landes Brandenburg und auf Befreiung 
vom Alleenschutz nach § 67 des Bundesnaturschutzgesetzes in 
Verbindung mit §  29 des Brandenburgischen Naturschutzaus-
führungsgesetzes gestellt.

Es handelt sich dabei um eine Anlage der Nummer 1.6.2 des 
Anhangs 1 der Verordnung über genehmigungsbedürftige An- 
lagen (4. BImSchV) sowie um ein Vorhaben nach Num-
mer 1.6.2 A der Anlage 1 des Gesetzes über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung (UVPG).

Für das Vorhaben wurde darüber hinaus eine wasserrechtliche  
Erlaubnis gemäß § 8 in Verbindung mit § 10 des Wasserhaushalts-
gesetzes (WHG) zur Benutzung eines Gewässers bei der unteren 
Wasserbehörde des Landkreises Oder-Spree beantragt.

Der Antrag eines Dritten auf Anordnung der auf-
schiebenden Wirkung des Widerspruchs gegen die Zu-
lassung der Windenergieanlage/en nach §  80 Absatz  5 
Satz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung kann nur inner-
halb eines Monats nach der Zustellung der Zulassung 
beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg mit 
Sitz in Berlin gestellt und begründet werden.“

Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung wurde unter den 
im Genehmigungsbescheid aufgeführten Nebenbestimmungen 
erteilt.

Das Vorhaben unterlag den Bestimmungen nach § 6 des Wind-
energieflächenbedarfsgesetzes.

Auslegung

Die Genehmigung nach Bundes-Immissionsschutzgesetz wird 
in der Zeit vom 10. April 2025 bis einschließlich 23. April 2025 
auf der Internetseite des Landesamtes für Umwelt Brandenburg 
unter https://lfu.brandenburg.de/info/genehmigungen-ost zu-
gänglich gemacht.

Es besteht zusätzlich die Möglichkeit, eine leicht zu erreichende 
Zugangsmöglichkeit zur Verfügung gestellt zu bekommen.

Mit Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid als zugestellt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch beim Landesamt für Umwelt mit 
Sitz in Potsdam erhoben werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Gemäß §  63 Absatz  1 BImSchG hat der Widerspruch eines 
Dritten gegen die Zulassung einer Windkraftanlage an Land mit 
einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern keine aufschiebende 
Wirkung. Der Widerspruch ist binnen eines Monats nach seiner 
Erhebung zu begründen.

Des Weiteren gilt gemäß § 63 Absatz 2 BImSchG, dass der An-
trag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung des Wider-
spruchs gegen eine Zulassung der Windenergieanlage an Land 
mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern nach § 80 Ab-
satz  5 Satz  1 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) nur 
innerhalb eines Monats nach der Zustellung der Zulassung 
beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg mit Sitz in 
Berlin gestellt und begründet werden kann.

Rechtsgrundlagen

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähn-
liche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I 
S. 1274; 2021 I S. 123), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 24. Februar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 58)

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige An-

lagen - 4. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31. Mai 2017 (BGBl. I S. 1440), zuletzt geändert durch Artikel 1 
der Verordnung vom 12. November 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 355)

Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungsverfahren - 
9. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Mai 
1992 (BGBl.  I S. 1001), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225)

Gesetz zur Festlegung von Flächenbedarfen für Windenergie-
anlagen an Land (Windenergieflächenbedarfsgesetz - WindBG) 
vom 20.  Juli 2022 (BGBl.  I S.  1353), zuletzt geändert durch  
Artikel 12 des Gesetzes vom 8. Mai 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 151)

Landesamt für Umwelt 
Abteilung Technischer Umweltschutz 1 

Genehmigungsverfahrensstelle Ost
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Gegenstand dieses Verfahrens sind Baugrundverbesserungs-
maßnahmen, die Auswirkungen auf das Grundwasser haben 
können.

Für das Vorhaben besteht die Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung.

Die Inbetriebnahme der Anlage ist im Zeitraum zwischen März 
2026 und September 2026 vorgesehen.

Auslegung

Die Genehmigungsanträge sowie die dazugehörigen erforder-
lichen Unterlagen werden einen Monat vom 16. April 2025 
bis einschließlich 15. Mai 2025 über das länderübergreifende 
zentrale UVP-Internetportal unter https://www.uvp-verbund.de/ 
jederzeit und für jedermann zugänglich gemacht.

Es besteht zusätzlich die Möglichkeit, eine leicht zu erreichende 
Zugangsmöglichkeit zur Verfügung gestellt zu bekommen.

Es wurde ein Bericht zu den voraussichtlichen Umweltaus-
wirkungen des Vorhabens (UVP-Bericht) vorgelegt, dieser ist 
Bestandteil der veröffentlichten und ausgelegten Unterlagen.

Die veröffentlichten und ausgelegten Unterlagen enthalten auch 
die Untersuchungen zur Prüfung der Umweltverträglichkeit, 
insbesondere Angaben zu Schall und Schattenwurf, Auswir- 
kungen auf Avifauna, Fledermäuse, Amphibien und Reptilien, 
Wasser, FFH- und SPA-Gebiete und eine naturschutzfachliche 
Eingriffs-/Ausgleichsplanung.

Einwendungen

Einwendungen gegen das Vorhaben können während der Ein-
wendungsfrist vom 16. April 2025 bis einschließlich 16. Juni 
2025 unter Angabe der Vorhaben-ID G02024 schriftlich oder 
elektronisch beim Landesamt für Umwelt, Genehmigungsver-
fahrensstelle Ost, Postfach 60 10 61 in 14410 Potsdam oder 
beim Landkreis Oder-Spree, untere Wasserbehörde, Breitscheid-
straße 7 in 15848 Beeskow erhoben werden. Mit Ablauf dieser 
Frist sind für das Genehmigungsverfahren alle Einwendungen 
ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln 
beruhen.

Für elektronische Einwendungen kann ein Einwendungsportal 
unter Angabe der oben genannten Vorhaben-ID verwendet wer-
den unter: https://lfu.brandenburg.de/einwendungen.

Erörterungstermin

Auf einen Erörterungstermin wird verzichtet.

Gemäß §  16 Absatz  1 Satz  3 der Verordnung über das Ge-
nehmigungsverfahren (9. BImSchV) soll bei der Errichtung 
oder Änderung von Windenergieanlagen an Land auf einen 
Erörterungstermin verzichtet werden, wenn nicht der Antrag-
steller diesen beantragt. Dies gilt nach §  16 Absatz  1 Satz  4 
auch für UVP-pflichtige Anlagen. Ein Antrag auf Durchführung 
eines Erörterungstermins wurde nicht gestellt.

Hinweise

Eine Eingangsbestätigung auf die schriftlich oder per E-Mail 
erhobenen Einwendungen wird nicht vorgenommen. Bei Ver-
wendung des Einwendungsportals erfolgt eine automatische 
Eingangsbestätigung.

Die Einwendungen sind dem Antragsteller sowie den Fach-
behörden, deren Aufgabenbereich berührt wird, bekannt zu 
geben. Auf Verlangen des Einwenders sollen dessen Name 
und Anschrift vor der Bekanntgabe unkenntlich gemacht wer-
den, wenn diese zur ordnungsgemäßen Durchführung des Ge-
nehmigungsverfahrens nicht erforderlich sind.

Die Durchführung der Umweltverträglichkeitsprüfung wurde 
freiwillig beantragt.

Rechtsgrundlagen

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähn-
liche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I 
S. 1274; 2021 I S. 123), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 24. Februar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 58)

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige An-
lagen - 4. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31. Mai 2017 (BGBl. I S. 1440), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 der Verordnung vom 12. November 2024 (BGBl. 2024 I 
Nr. 355)

Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungsverfahren - 
9. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Mai 
1992 (BGBl.  I S. 1001), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225)

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushalts-
gesetz - WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl.  I S. 2585), zuletzt 
geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 409)

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 18.  März 2021 (BGBl.  I 
S.  540), zuletzt geändert durch Artikel  10 des Gesetzes vom 
23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323)

Landesamt für Umwelt 
Abteilung Technischer Umweltschutz 1 

Genehmigungsverfahrensstelle Ost

Landesamt für Umwelt 
Obere Wasserbehörde

Landkreis Oder-Spree 
Der Landrat
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Zwangsversteigerungssachen

Für alle nachstehend veröffentlichten Zwangsversteigerungs- 
sachen gilt Folgendes:

Ist ein Recht in dem genannten Grundbuch nicht vermerkt 
oder wird ein Recht später als der Versteigerungsvermerk ein-
getragen, so muss der Berechtigte dieses Recht spätestens im 
Termin vor der Aufforderung zur Abgabe von Geboten an-
melden. Er muss das Recht glaubhaft machen, wenn der An-
tragsteller bzw. Gläubiger widerspricht. Das Recht wird sonst 
bei der Feststellung des geringsten Gebots nicht berücksichtigt 
und bei der Verteilung des Versteigerungserlöses dem Anspruch 
des Gläubigers und den übrigen Rechten nachgesetzt. Soweit 
die Anmeldung oder die erforderliche Glaubhaftmachung eines 
Rechts unterbleibt oder erst nach dem Verteilungstermin er-
folgt, bleibt der Anspruch aus diesem Recht gänzlich unberück-
sichtigt.

Es ist zweckmäßig, schon zwei Wochen vor dem Termin eine 
genaue Berechnung des Anspruchs, getrennt nach Hauptbetrag, 
Zinsen und Kosten der Kündigung und der die Befriedigung 
aus dem Versteigerungsgegenstand bezweckenden Rechtsver-
folgung, einzureichen und den beanspruchten Rang mitzuteilen. 
Der Berechtigte kann die Erklärung auch zur Niederschrift der 
Geschäftsstelle abgeben.

Wer ein Recht hat, das der Versteigerung des Versteigerungs-
gegenstandes oder des nach §  55 ZVG mithaftenden Zubehörs 
entgegensteht, wird aufgefordert, die Aufhebung oder einstweilige 
Einstellung des Verfahrens zu bewirken, bevor das Gericht den 
Zuschlag erteilt. Geschieht dies nicht, tritt für das Recht der Ver-
steigerungserlös an die Stelle des versteigerten Gegenstandes.

Amtsgericht Frankfurt (Oder)

Terminsbestimmung
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am

Datum Uhrzeit Raum Ort
Donnerstag,
05.06.2025

10:00 Uhr 302,
Sitzungssaal

Amtsgericht
Frankfurt (Oder),
Müllroser Chaussee 55,
15236 Frankfurt (Oder)

öffentlich versteigert werden:
Grundbucheintragung:
Eingetragen im Grundbuch von Frankfurt (Oder)

Miteigentumsanteil verbunden mit Sondereigentum

ME-
Anteil

Sondereigentums-Art SE-
Nr.

Sondernutzungs-
recht

Blatt

25,68/
1000

Verbunden mit dem 
Sondereigentum an dem 
Gewerbe Eingang III 
im Erdgeschoss links

31 Es ist kein Sonder-
nutzungsrecht 
zugewiesen
(Kfz-Stellplätze).

4808,
BV lfd.
Nr. 1

an dem Grundstück

Gemarkung Flur,
Flurstück

Wirtschaftsart
und Lage

m2

Frankfurt (Oder) Flur 153,
Flurstück 122

Gebäude- und Freifläche,
Mühlenweg 47, 47 a, 47 b, 
47 c

3.439

Zusatz: Für jeden Miteigentumsanteil ist ein Grundbuchblatt 
angelegt (Blatt 4778 bis 4834); der hier eingetragene Miteigen-
tumsanteil ist durch die zu den anderen Miteigentumsanteilen 
gehörenden Sondereigentumsrechte beschränkt.

Verkehrswert:	 125.000,00 EUR

Der Versteigerungsvermerk ist am 01.11.2022 in das Grund-
buch eingetragen worden.
Az.: 3 K 70/22

Terminsbestimmung
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am

Datum Uhrzeit Raum Ort
Donnerstag,
12.06.2025

10:00 Uhr 302,
Sitzungssaal

Amtsgericht
Frankfurt (Oder),
Müllroser Chaussee 55,
15236 Frankfurt (Oder)

öffentlich versteigert werden:
Grundbucheintragung:
Eingetragen im Grundbuch von Diedersdorf
1/2-Anteil an

lfd. 
Nr.

Gemarkung Flur,
Flurstück

Wirtschaftsart
und Lage

m2 Blatt

3 Diedersdorf Flur 2, 
Flurstück 538

Gebäude- und 
Freifläche,
Landwirt-
schaftsfläche,
Diedersdorf 105

2.553 284,
BV lfd.
Nr. 3

BEKANNTMACHUNGEN DER GERICHTE
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Eingetragen im Grundbuch von Diedersdorf
1/2-Anteil an

lfd. 
Nr.

Gemarkung Flur,
Flurstück

Wirtschaftsart
und Lage

m2 Blatt

4 Diedersdorf Flur 2,
Flurstück 538

Gebäude- und 
Freifläche, 
Landwirt-
schaftsfläche,
Diedersdorf 105

2.553 284,
BV lfd.
Nr. 3

Lfd. Nr. 3
Verkehrswert:	 173.825,00 EUR

Ungültigkeitserklärung von Dienstausweisen

Polizeipräsidium Land Brandenburg

Der durch Verlust/Diebstahl abhandengekommene Dienstaus-
weis von Frau Luca Schlicht, Dienstausweisnummer 106560, 
Kartennummer 08959, Farbe blau, ausgestellt am 15.10.2019 
durch den Zentraldienst der Polizei des Landes Brandenburg, 
wird hiermit für ungültig erklärt.

SONSTIGE BEKANNTMACHUNGEN

Gläubigeraufrufe

Der Verein Förderverein FF Semlin e. V., Dorfstraße  18, 
14712  Rathenow OT Semlin, ist am 27.  Januar 2025 aufge- 
löst worden. Die Gläubigerinnen und Gläubiger werden aufge- 
fordert, bestehende Ansprüche gegen den Verein bei nach-
stehend genannten Liquidatoren anzumelden:

Kuno Friedrich
Dorfstraße 18
14712 Rathenow OT Semlin

Christoph Schütt
Seeblick 1
14712 Rathenow OT Semlin

Der Verein „Bierball-Club Potsdam e. V.“, Lilienthalstraße 18,  
14480 Potsdam, ist am 7. Februar 2025 aufgelöst worden. Die 
Gläubigerinnen und Gläubiger werden aufgefordert, bestehende 
Ansprüche gegen den Verein bei nachstehend genannten Liqui-
datoren anzumelden:

Lukas Wagner
Lilienthalstraße 18
14480 Potsdam

Hendrik Rätz
Lilienthalstraße 12
14480 Potsdam

NICHTAMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Lfd. Nr. 4
Verkehrswert:	 173.825,00 EUR

Gesamtverkehrswert:	 347.650,00 EUR

Postanschrift: Diedersdorf 105, 15306 Vierlinden OT Diedersdorf
Bebauung: Einfamilienhaus
Der Versteigerungsvermerk ist am 09.07.2024 in das Grund-
buch eingetragen worden.
Az.: 3 K 50/24
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